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BA Steglitz-Zehlendorf 25.03.2019 
Stadtentwicklungsamt 
FB Stadtplanung 
Stapl 1 

Begründung der Einstellung des Bebauungsplanverfahrens X-143  
für die Grundstücke Onkel-Tom-Straße 62-62B, 64 und 64A, Siebenendenweg 32 
und 34, Im Kieferngrund 2-10 und für die Privatstraße Im Kieferngrund sowie für Ab-
schnitte der Onkel-Tom-Straße und des Siebenendenweges im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf 

Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanentwurfs X-143 war die Festsetzung des an-
gerartigen Hofgartens „Im Kieferngrund“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche und 
öffentliche Parkanlage sowie die Sicherung des städtebaulichen Zustands der seit 
1922 bestehenden Waldsiedlung „Im Kieferngrund“ durch Anwendung des Erhal-
tungsgebots gemäß des damaligen § 39h BBauG. 

Vorgeschichte 
Über die Erschließung der Siedlung wurde 1922 zwischen dem Bezirksamt Zehlen-
dorf und dem damaligen Eigentümer Adolf Sommerfeld ein Vertrag geschlossen. 
Dieser Vertrag sollte die Unterhaltung, die Instandsetzung des Hofraumes und des 
Zugangsweges und auch die Gestaltung des Angers regeln. 

Aus dem Nachlass von Adolf Sommerfeld wurde der Anger 1969 allen Anliegern des 
„Kieferngrundes“ kostenlos zum „Gesamthandseigentum“ mit dem besonderen Hin-
weis angeboten, dass diese Fläche mit einer Dienstbarkeit zugunsten Berlins belas-
tet wäre und das Eigentum anderenfalls möglicherweise an das Land Berlin übergin-
ge. Ein Teil der Anlieger verzichtete auf ein Miteigentum am Anger. Neue Eigentümer 
mit allen Rechten und Pflichten wurden 1972 - je zur ideellen Hälfte - die Eigentümer 
der Grundstücke Im Kieferngrund 9 und 10. 

Im Jahr 1979 legten die Eigentümer dieser Grundstücke Planungen vor, den waldar-
tigen Hofanger in ihre Grundstücke mit einzubeziehen. Dies wurde von der Bezirks-
verwaltung - zunächst privatrechtlich - abgelehnt. Die Eigentümer bestritten jedoch 
ein zivilrechtliches Genehmigungserfordernis aus der im Grundbuch eingetragenen 
Grunddienstbarkeit1. 

Damit stand zu befürchten, dass die - damals noch weitgehend erhaltene - kleine 
Hofsiedlung in ihrem Gesamtbestand gefährdet ist. Zudem hatte die Instandhaltung 

1 Die Grunddienstbarkeit hat folgenden Wortlaut: „Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks (Zehlen-
dorf Band 86 Bl. 2510A) ist nicht befugt, auf dem belasteten Grundstück Bauten irgendwelcher Art  -
mit Ausnahme der Erd- und Gartenarbeiten, die zur Erhaltung und Instandsetzung des Hofgartens und 
des Zuweges erforderlich sind- ohne Genehmigung der Stadtgemeinde Berlin (Bezirksamt Zehlendorf) 
zu errichten“. 



der privaten Erschließungsanlage immer wieder zu Klagen eines Teiles der Anlieger 
geführt, weil sie von den Eigentümern nicht in einer der Verkehrssicherheit entspre-
chenden Weise unterhalten wurde. Es wurde seinerzeit ein öffentliches Interesse 
gesehen, das Ensemble und deren Erschließung planungsrechtlich zu sichern. 

Das Bezirksamt Zehlendorf von Berlin hatte daraufhin am 21. März 1981 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes X-143 beschlossen (vgl. Amtsblatt für Berlin Nr. 34 vom 
29.05.1981, S.1005). 

Verfahren 
Im Bebauungsplanverfahren erfolgten die Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im 
November/Dezember 1981 und die Öffentliche Auslegung im Juni/Juli 1987. Strittig 
war bis zuletzt die geplante Festsetzung einer 5m breiten, öffentlichen – und damit 
für jeden zugänglichen - Verkehrsfläche „Im Kieferngrund“ sowie deren Ausgestal-
tung. Noch weitergehende Forderungen des Tiefbauamtes hätten Ausbaubreiten mit 
erheblichen Eingriffen in den Baumbestand zur Folge gehabt. Die ursprüngliche Ziel-
setzung des Erhalts des Angers wäre durch straßenbautechnische Vorgaben ad ab-
surdum geführt worden. Einige Anrainer befürchteten zudem Parksuchverkehr bei 
Veranstaltungen der Kirche und bei Sportveranstaltungen sowie Gefahren für die 
Kinder. Ebenfalls kritisiert wurden die geplante Festsetzung des Siebenendenweges 
als Fuß- und Radweg sowie die Anbindung des Grundstücks Siebenendenweg 34 
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht - zulasten des Grundstücks Im Kiefern-
grund 7 – an den Hofgartenweg Im Kieferngrund.  

Geltungsbereich Bebauungsplan-Entwurf X-143, Stand 1987 

Die Problematik der Erschließung der Grundstücke am Siebenendenweg ist 1989 
(Siebenendenweg 32, 34 und Im Kieferngrund 7) bzw. 2002 (Siebenendenweg 30 - 
früher Im Kieferngrund 5A) im Rahmen tiefbaurechtlicher Teileinziehungsverfahren 
des Siebenendenweges geregelt worden (vgl. ABl. Nr.63 vom 08.12.1989, S.2409 
und ABl. Nr.37 vom 02.08.2002, S.3023). 

Ende der 1990er Jahre wurde das Angergrundstück vom Eigentümer des Grund-
stücks Im Kieferngrund 10 erworben. Dieser vereinigte sein Grundstück mit dem An-
gergrundstück und teilte die Zufahrt von der Onkel-Tom-Straße zur Hälfte ab. Der 



bisher umlaufende Erschließungsweg war damit unterbrochen und endet derzeit mit 
einem kleinen Wendehammer vor dem Grundstück Im Kieferngrund 9 (siehe Karte). 

Geoinformation Berlin, Stand 18.03.2019 

Die anderen Grundstücksanlieger klagten daraufhin vor dem Verwaltungsgericht um 
den Erhalt des Rundwegs. Das Gericht stellte fest, dass eine zivilrechtliche Grund-
dienstbarkeit bei der Erteilung einer Baugenehmigung außer Betracht zu bleiben ha-
be. Es musste daher dem Eigentümer Im Kieferngrund 10 die Baugenehmigung für 
den Zaun auf dem Angergrundstück erteilt werden.  

Auch die Ergebnisse eines im Jahr 2006 durchgeführten Mediationsverfahrens vor 
dem Verwaltungsgericht konnten letztlich nicht umgesetzt werden. Das Bezirksamt 
vertrat seither die Auffassung, dass es sich hier um privatrechtliche Belange handelt, 
für die kein öffentlich-rechtliches Regelungsbedürfnis besteht. Die Zuwegung zu den 
einzelnen Grundstücken ist, wenn auch anders als anfangs geplant, vorhanden und 
die Unbebaubarkeit des Angers ist durch die o.g. Grunddienstbarkeit zugunsten Ber-
lins gesichert. Der Anspruch auf einen Rundweg besteht nicht. 

Die Erben des Eigentümers Im Kieferngrund 10 haben im Jahr 2014 den verbliebe-
nen Fahrweg (Flurstück 1794) und Teile des Hofangers (Flurstück 1795) mit Verbrei-
terung der Zufahrt an der Onkel-Tom-Straße an mehrere Anrainer des Kieferngrunds 
veräußert und gleichzeitig grundbuchlich Geh-, Fahr- und Leitungsrechte geregelt. 
Einige Anrainer haben darüber hinaus entsprechende Erschließungs-Baulasten ein-
tragen lassen. 

Daraus folgt, dass sich aus heutiger Sicht kein begründetes öffentliches Interesse 
mehr ableiten lässt, das Bebauungsplanverfahren X-143 weiterzuführen. Die Ziele 
des Bebauungsplans X-143 hätten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand, möglich-
erweise Enteignungs- und Entschädigungsverfahren sowie Entschädigungszahlun-
gen und damit verbundenen ungewissen Prozessrisiken durchgesetzt werden kön-
nen. Das seinerzeit angeführte starke öffentliche Interesse an einer Änderung der 
planungsrechtlichen Grundlagen ist als nicht mehr gegeben anzusehen. Das Land 
Berlin hat keine Veranlassung mehr, die Fläche zu erwerben, oder für 8 Anrainer des 
Kieferngrunds eine öffentliche Straße und eine öffentliche Grünfläche zu bauen bzw. 
zu unterhalten. Weitere geplante Festsetzungen zum Siebenendenweg bzw. zur Er-
schließung von dortigen Grundstücken über den Kieferngrund werden angesichts der 



Regelungen des oben beschriebenen Teileinziehungsverfahrens heute als entbehr-
lich angesehen. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich außerdem der Charakter der kleinen Siedlung 
stark verändert. Weil die Größe der Gebäude nicht mehr den heutigen Wohnbedürf-
nissen entsprach, kam es zwischenzeitlich zu An- und Umbauten. Auch Neubauten 
durch Abbruch der vorhandenen Bausubstanz wurden zugelassen. Das im Bebau-
ungsplanentwurf vorgesehene Erhaltungsgebot ist daher heute nicht mehr erforder-
lich, weil sich die städtebauliche Gestalt des Gebiets verändert hat, eine städtebauli-
che Eigenart nicht mehr so deutlich erkennbar ist. Die Voraussetzungen des § 172 
Abs.1 Nr.1 BauGB sind heute nicht mehr gegeben. 

Der geltende Baunutzungsplan (Allgemeines Wohngebiet, Baustufe II/2) ist damit 
völlig ausreichend, die städtebauliche Entwicklung und Ordnung in diesem Bereich 
zu steuern.  

Das Planverfahren soll daher eingestellt werden. 

Noack 
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